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1 Vorwort 

 
Bei der fiktiven Abrechnung von Kfz-Schäden (Abrechnung nach Gutachten) werden 
immer wieder die mittleren, ortsüblichen, angemessenen oder erforderlichen Stundenver-
rechnungssätze herangezogen. Während der BGH nach § 249 BGB von erforderlichen 
Reparatur- bzw. Wiederherstellungskosten in freien und Vertragswerkstätten spricht, wird 
von Seiten der Versicherer immer wieder auf lokale durchnittliche auch vertraglich ge-
bundene Stundenverrechnungssätze verwiesen.  
 

2 Allgemeines 

 
Das Sachverständigenbüro Jansen, Randerather Weg 25, 41836 Hückelhoven führte 
im November 2009 eine Erhebung zu den mittleren ortsüblichen Stundenverrech-
nungssätzen von Kfz-Reparaturbetrieben im Großraum Aachen-Heinsberg durch. 
Trotz der „Porsche Urteile“ des BGH (VI ZR 398/02 vom 29.04.03 und VI ZR 53/09 
vom 20.10.09) wird auf Seiten der Versicherungswirtschaft immer wieder versucht, 
der Schadensabrechnung andere kostengünstigere mittlere Stundenverrechnungssätze 
zu Grunde zu legen. In den folgenden Abschnitten wurden diesbezüglich zunächst Ge-
samtdurchnittswerte der Stundenverrechnungssätze aller Arten von qualifizierten Re-
paraturbetrieben ermittelt. Nach BGH § 249 BGB ist der Geldbetrag zu ersetzen, der 
einem verständigen, wirtschaftlich denkenden Geschädigten für die Instandsetzung des 
Fahrzeuges zweckmäßig und angemessen erscheint (BGH, VI ZR 334/88 vom 
20.06.89). Diese Auffassung hat der BGH dahingehend präzisiert, daß es dem Ge-
schädigten grundsätzlich frei steht, den für die Reparatur in einer Fachwerkstatt erfor-
derlichen Geldbetrag anhand eines Sachverständigengutachtens zu bemessen (BGH, 
VI ZR 226/91, Urteil vom 17.03.92).  In zwei weiteren Entscheidungen vom 
29.04.2003, AZ: VI ZR 398/02 sowie vom 20.10.2009, AZ: VI ZR 53/09 macht der 
Bundesgerichtshof deutlich, daß der Geschädigte grundsätzlich Anspruch hat auf den 
üblichen Stundenverrechnungssatz einer fabrikatsgebundenen Werkstatt, völlig unab-
hängig davon, ob er fiktiv oder konkret abrechnet. Daher wurden für die herstellerbe-
zogenen Reparaturbetriebe fabrikbezogene mittlere Stundenverrechnungssätze ermit-
telt sowie Untersuchungen zu Ersatzteilpreisaufschlägen, Verbringungskosten, Entsor-
gungskosten usw. angestellt.  
Die Auswertungen der mittleren ortsüblichen Stundenverrechnungssätze im Großraum 
Aachen / Heinsberg kann, genau wie die Beantwortung spezieller Fragen, über unten 
genannte Adresse angefordert werden: 

Kfz-Sachverständigenbüro 
     Detlef Jansen 
         Randerather Weg 25 
       D-41836 Hückelhoven 
           Tel. 02462-7182 
            Fax 02462-7333 
    Email: info@kfz-experte.de 
    Internet: www.kfz-experte.de 



                                                                  
 
 
 
Die ausgewiesenen Werte sind auf volle € 0,25 zuzüglich Mehrwertsteuer gerundet. 
Die Lackierungsstundenverrechnungssätze verstehen sich ohne Materialzuschlag. Die-
ser ist gesondert angegeben und noch hinzuzurechnen.  
 
 

3 Nutzungsbedingungen / Urheberecht 
 
Die Nutzung, Weitergabe und Bezugnahme ist nur unverfälscht und mit Hinweis auf 
den Verfasser sowie den für die Auswertung maßgeblichen Zeitpunkt zulässig.  
 

4 Reparaturbetriebe / Ausgangsdaten 
 
Die Stundensatzauswertungen berücksichtigen ca. 70 und mehr Reparaturbetriebe im 
Großraum Aachen / Heinsberg. Die zu Grunde gelegten und ausgewerteten Daten beru-
hen auf Angaben dieser Reparaturbetriebe. 
 

5 Ersatzteilpreisaufschläge / Verbringungskosten 
 
In der Rechtsprechung teilweise umstritten sind Ersatzteilpreisaufschläge und Verbrin-
gungskosten zur Lackiererei oder Vermessung. Hier wird von Seiten der Versicherer 
immer wieder vorgetragen und von der Rechtsprechung teilweise auch bestätigt, daß 
diese Kosten nur zu erstatten sind, wenn sie tatsächlich angefallen seien. Der konkrete 
Nachweis angefallener Kosten steht allerdings in Widerspruch zur fiktiven Schadensab-
rechnung. 
Wenn unter den „erforderlichen“ Wiederherstellungskosten die Wiederherstellungskos-
ten verstanden werden können, die im lokalen Bereich für Ersatzteile, Lohnkosten, La-
ckierungskosten usw. zu bezahlen sind, so können, gegebenfalls abweichend von Bun-
desdurchnittswerten oder lokalen Durchnittswerten, ausschließlich fabrikatsbezogene 
Stundensätze und gegebenfalls regelmäßig berechnete Aufschläge auf die „unverbindli-
chen Preisempfehlungen“ von Bedeutung sein. Die erforderlichen Ersatzteilpreise eines 
bestimmten Fabrikates sind in der Regel die Preise, die in einem räumlich begrenzten 
Gebiet „üblicherweise“ verlangt und bezahlt werden. Wenn in diesem räumlich be-
grenzten Gebiet alle entsprechenden Reparaturbetriebe bzw. Händler „Originalersatztei-
le“ nur mit einem Aufschlag auf die unverbindlichen Preisempfehlungen des Herstellers 
(UPE) verkaufen, dann können die erforderlichen Ersatzteilpreise mit den UPE zuzüg-
lich „ortsüblichen“ Aufschlägen gleichgesetzt werden. 
 
Die in der Auswertung angegebenen Prozentzahlen geben an, wie hoch der Anteil der 
Reparaturbetriebe, die Ersatzteilaufschläge und/oder Verbringungskosten berechnen, im 
Verhältnis zur Gesamtzahl ist. 
 
 
 



                                                                  
 
 

Bezeichnung Aufschlaghöhe Reparaturbetriebe (anteilig) 
Ersatzteilpreisaufschlag Ø    10% (bis 20%) 80% 

 
 

Bezeichnung Zeitaufwand Reparaturbetriebe (anteilig) 

Fahrzeugverbringung Ø    1 Stunde 86% 
 

6 Allgemeine mittlere Stundenverrechnungssätze 
 
Die Mittelwerte der im Raum Aachen/Heinsberg in Rechnung gestellten Stundenver-
rechnungssätze sind nachfolgend aufgelistet. Es ist ausdrücklich darauf hinzuweisen, 
daß es sich dabei um arithmetische Mittelwerte handelt. Da sich die tatsächlichen orts-
üblichen Mittelwerte mathematisch aus den Stundensätzen aller Reparaturrechnungen, 
geteilt durch die Anzahl der Reparaturrechnungen, ermitteln lassen und größere Repara-
turbetriebe mit höheren Stundensätzen in der Regel mehr Reparaturen ausführen, als 
kleinere, können die angegebenen Stundenverrechnungssätze als Untergrenze statisti-
scher Mittelwertbildung angesehen werden.  
Die Mechanikstundensätze kommen in der Regel nur dann in Betracht, wenn aus-
schließlich Mechanikerarbeiten (wie z.B. Inspektionen usw.) durchgeführt werden. 
 

Allgemeine durchnittliche 

Stundenverrechnungssätze 
 

Mechanikstundensatz € 69,30 

Karosseriestundensatz € 92,10 
Lackierungsstundensatz € 92,90 

Materialzuschlag Uni (%) 35 % 
Materialzuschlag Metallic (%) 40 % 
Materialzuschlag Perl usw. (%) 45 % 

Ersatzteilpreisaufschlag (%) 95 % 

Fahrzeugverbringung (%) 83 % 

 
 

Durchnittliche Stundenverrechnungssätze 

von Vertragswerkstätten 

 

Mechanikstundensatz € 74,90 

Karosseriestundensatz € 95,90 

Lackierungsstundensatz € 97,60 

Materialzuschlag Uni (%) 35 % 
Materialzuschlag Metallic (%) 40 % 

Materialzuschlag Perl usw. (%) 45 % 

Ersatzteilpreisaufschlag (%) 84 % 

Fahrzeugverbringung (%) 83 % 

 



                                                                  
 

 

Durchnittliche Stundenverrechnungssätze 

bei freien Kfz-Betrieben 

 

Mechanikstundensatz € 61,50 
Karosseriestundensatz € 87,72 

Lackierungsstundensatz € 88,20 
Materialzuschlag Uni (%) 35 % 

Materialzuschlag Metallic (%) 40 % 
Materialzuschlag Perl usw. (%) 45 % 

Ersatzteilpreisaufschlag (%) 95 % 
Fahrzeugverbringung (%) 80 % 

 
 
 
 

7 Fabrikatsbezogene mittlere Stundenverrechnungssätze 
 
Die nachfolgend zusammen gestellten Stundenverrechnungssätze wurden fabrikatsbe-
zogen ausgewertet (Kundendienstwerkstätten). Reparaturbetriebe ohne Fabrikatsbin-
dung wurden nicht berücksichtigt. 
 
 

Fiat / Alfa Romeo / Lancia  

Mechanikstundensatz €   70,50 
Karosseriestundensatz €   91,50 
Lackierungsstundensatz €   97,25    + 35-45% für Material 

Ersatzteilpreisaufschlag       88 % (Ø 12%) 
Fahrzeugverbringung       75 % 

 

Peugeot   
Mechanikstundensatz €    71,25 
Karosseriestundensatz €    92,90 

Lackierungsstundensatz €    91,70    + 35-45% für Material 
Ersatzteilpreisaufschlag       98 % (Ø 10%) 
Fahrzeugverbringung       80 % 

 

Audi  
Mechanikstundensatz €    81,10 

Karosseriestundensatz €  108,67 

Lackierungsstundensatz €  111,40    + 35-45% für Material 
Ersatzteilpreisaufschlag       50 % (Ø 2%) 

Fahrzeugverbringung       40 % 
 
 



                                                                  
 
 

Volkswagen / VW  
Mechanikstundensatz €    76,00 

Karosseriestundensatz €  103,50 
Lackierungsstundensatz €  106,50    + 35-45% für Material 

Ersatzteilpreisaufschlag       50 % (Ø 2%) 
Fahrzeugverbringung       50 % 

 

BMW  
Mechanikstundensatz €    89,15 
Karosseriestundensatz €  110,10 

Lackierungsstundensatz €  108,45    + 35-45% für Material 

Ersatzteilpreisaufschlag       75 % (Ø 10%) 
Fahrzeugverbringung       65 % 
 

Mercedes  
Mechanikstundensatz €    86,50 
Karosseriestundensatz €  104,50 

Lackierungsstundensatz €  105,10    + 35-45% für Material 
Ersatzteilpreisaufschlag       10 % (Ø 2%) 
Fahrzeugverbringung       50 % 
 

Citroen  

Mechanikstundensatz €    72,25 

Karosseriestundensatz €    93,60 
Lackierungsstundensatz €    92,20    + 35-45% für Material 
Ersatzteilpreisaufschlag       80 % (Ø 12%) 
Fahrzeugverbringung       80 % 

 

Chevrolet / Daewoo  
Mechanikstundensatz €    69,00 

Karosseriestundensatz €    93,10 

Lackierungsstundensatz €    94,50    + 35-45% für Material 
Ersatzteilpreisaufschlag       85 % (Ø 12%) 
Fahrzeugverbringung       85 % 

  

Subaru  

Mechanikstundensatz €    69,00 
Karosseriestundensatz €    91,50 

Lackierungsstundensatz €    91,00    + 35-45% für Material 
Ersatzteilpreisaufschlag       60 % (Ø 12%) 

Fahrzeugverbringung       95 % 
 
 



                                                                  
 
 
 

Opel  
Mechanikstundensatz €    72,20 

Karosseriestundensatz €    95,20 
Lackierungsstundensatz €    95,20    + 35-45% für Material 

Ersatzteilpreisaufschlag       80 % (Ø 10%) 
Fahrzeugverbringung       40 % 

 

Kia / Hyundai  
Mechanikstundensatz €    69,50 

Karosseriestundensatz €    92,30 
Lackierungsstundensatz €    91,80    + 35-45% für Material 

Ersatzteilpreisaufschlag       80 % (Ø 12%) 
Fahrzeugverbringung       70 % 
 

Nissan  
Mechanikstundensatz €    69,70 

Karosseriestundensatz €    96,80 

Lackierungsstundensatz €    97,50    + 35-45% für Material 
Ersatzteilpreisaufschlag       80 % (Ø 10-14%) 
Fahrzeugverbringung       80 % 
 

Volvo  
Mechanikstundensatz €    79,00 
Karosseriestundensatz €    97,20 

Lackierungsstundensatz €    97,70    + 35-45% für Material 

Ersatzteilpreisaufschlag       80 % (Ø 10%) 

Fahrzeugverbringung       80 % 
 

Ford  

Mechanikstundensatz €    71,00 

Karosseriestundensatz €    96,30 

Lackierungsstundensatz €    96,50    + 35-45% für Material 
Ersatzteilpreisaufschlag       75 % (Ø 15%) 

Fahrzeugverbringung       75 % 
 

Honda  

Mechanikstundensatz €    71,30 
Karosseriestundensatz €    95,00 

Lackierungsstundensatz €    95,00    + 35-45% für Material 

Ersatzteilpreisaufschlag       80 % (Ø 12%) 
Fahrzeugverbringung       70 % 

 



                                                                  
 
 

Mazda  
Mechanikstundensatz €    70,30 

Karosseriestundensatz €    91,30 
Lackierungsstundensatz €    91,30    + 35-45% für Material 

Ersatzteilpreisaufschlag       75 % (Ø 12%) 
Fahrzeugverbringung       80 % 

 

Mitsubishi  
Mechanikstundensatz €    70,40 
Karosseriestundensatz €    93,40 

Lackierungsstundensatz €    92,50    + 35-45% für Material 

Ersatzteilpreisaufschlag       80 % (Ø 2%) 
Fahrzeugverbringung       80 % 
 

Porsche  
Mechanikstundensatz €  102,50 
Karosseriestundensatz €  117,00 

Lackierungsstundensatz €  117,00    + 35-45% für Material 
Ersatzteilpreisaufschlag       20 % (Ø 2%) 
Fahrzeugverbringung       40 % 
 

Renault  

Mechanikstundensatz €    71,10 

Karosseriestundensatz €    93,50 
Lackierungsstundensatz €    92,50    + 35-45% für Material 
Ersatzteilpreisaufschlag       80 % (Ø 15%) 
Fahrzeugverbringung       80 % 

 

Saab  
Mechanikstundensatz €    72,50 

Karosseriestundensatz €    93,50 

Lackierungsstundensatz €    94,50    + 35-45% für Material 
Ersatzteilpreisaufschlag       80 % (Ø 12%) 
Fahrzeugverbringung       80 % 

 

Seat  

Mechanikstundensatz €    70,10 
Karosseriestundensatz €    93,30 

Lackierungsstundensatz €    96,50    + 35-45% für Material 
Ersatzteilpreisaufschlag       80 % (Ø 12%) 

Fahrzeugverbringung       80 % 
 
 



                                                                  
 
 

Suzuki  
Mechanikstundensatz €    70,30 

Karosseriestundensatz €    91,30 
Lackierungsstundensatz €    91,30    + 35-45% für Material 

Ersatzteilpreisaufschlag       80 % (Ø 12%) 
Fahrzeugverbringung       75 % 

 
 

Toyota  
Mechanikstundensatz €    70,70 

Karosseriestundensatz €    93,70 
Lackierungsstundensatz €    94,80    + 35-45% für Material 

Ersatzteilpreisaufschlag       50 % (Ø 10%) 
Fahrzeugverbringung       75 % 
 


